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= Bundesministerium
Klimaschutz, Umwelt, Leonore Gewessler, BA
Energie, Mobilitat, Bundesministerin

Innovation und Technol 0g e leonore.gewessler@bmk.gv.at

+43 1711 62-658000
Radetzkystralle 2, 1030 Wien
Osterreich

An den

Prasident des Nationalrates
Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2021-0.433.619 16. August 2021

Sehr geehrter Herr Prasident!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Rauch und weitere Abgeordnete haben am 17. Juni 2019
2021 unter der Nr. 7074/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend
Verkehrsministerin bekraftigt Verkaufsverbot fiir Verbrenner gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 7:

» Setzen Sie sich als Umweltministerin dafiir ein, dass auch der Betrieb und Verkauf von
gebrauchten Benzin- und Dieselfahrzeugen ab 2030 oder in absehbarer Zeit verboten
wird?

Wenn ja, warum?

Wenn ja, in welcher Form?

Wenn ja, wann ist mit einem Verbot des Betriebes gebrauchter Verbrenner zu rechnen?
Wenn nein, kann ein Verbot ausgeschlossen werden?

Wenn ja bei 5., inwiefern?

Wenn nein bei 5., warum nicht?

YV VVYYVYYVY

Wir haben uns als Bundesregierung das Ziel gesetzt, in Osterreich bereits im Jahr 2040 Klima-
neutralitdt zu erreichen. Dazu muss auch der Verkehrssektor sukzessive dekarbonisiert wer-
den, damit dieser bis 2040 ohne fossile Kraftstoffe auskommt.

Im Bereich der Antriebstechnologien ist dazu ein Umstieg auf emissionsfreie Antriebe, insbe-
sondere Elektrofahrzeuge bzw. Wasserstoff-/Brennstoffzellenfahrzeuge mit Strom bzw. Was-

serstoff aus erneuerbaren Energien erforderlich.

Um diese Entwicklung zu forcieren, steht uns auf europaischer Ebene vor allem die Verord-
nung zu den CO»-Flottenzielen fiir Unternehmen, die PKW und leichte Nutzfahrzeuge herstel-
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len, zur Verflgung. Die Europdische Kommission hat erkannt, dass die CO»-Ziele fiir diese Un-
ternehmen ein zentrales Element der Mobilitdtswende sind und prasentierte daher am 14. Juli
2021 einen revidierten Vorschlag mit erhéhten Zielsetzungen. Diese Verordnung bezieht sich
lediglich auf neu auf den Markt gebrachte Fahrzeuge. Da diese Fahrzeuge in weitere Folge
aber meist auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt weiterverkauft werden, sorgen wir durch
ambitionierte Zielsetzungen bei den Neufahrzeugen auch dafiir, dass die Fahrzeuge am Ge-
brauchtwagenmarkt weniger Emissionen verursachen. Sogar die Fahrzeugherstellenden Un-
ternehmen selbst, an der Spitze mit dem weltgroRten Autobauer Volkswagen, fordern ambiti-
oniertere Zielsetzungen und CO,- Flottenstandards.

Mein Ressort unterstlitzt sowohl Private als auch Betriebe aktivim Rahmen der ,,E-Mobilitats-
offensive” in Zusammenarbeit mit Automobilimportierenden und Zweiradimportierenden
Unternehmen sowie dem Sportfachhandel beim Umstieg auf E-Fahrzeuge. E-PKW fiir Private
werden dabei mit einer Férderung von € 5.000 unterstitzt, E-PKW fiir Betriebe mit € 4.000.
Dariber hinaus wird auch die Anschaffung von Ladestationen finanziell geférdert.

Anhand der Zulassungszahlen sehen wir, dass die E-Mobilitat der Zukunftsmarkt ist: Wahrend
der PKW-Markt bei den Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2021 in Osterreich im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um 19 % zugelegt hat, erhéhte sich der Absatz von reinelektrischen
PKW mit 15.347 Stiick um 219 %.

Die Offentliche Hand geht mit dem Aktionsplan Nachhaltige Beschaffung dabei mit gutem
Beispiel voran und steigt auf E-Mobilitdt um. Bereits ab dem Jahr 2022 werden alle neu ange-
schafften PKW und Nutzfahrzeuge (M1 und N1) standardmaRig emissionsfrei sein. Ausnahmen
missen begriindet werden und kénnen nur erteilt werden, wenn beispielsweise das Laden am
Standort nicht moglich ist oder die durchschnittliche tagliche Fahrstrecke liber 160 Kilometern
liegt.

Zu den Fragen 8 bis 12:

Werden auch LKW bei dem im Bericht genannten Verbot betroffen sein?
Wenn ja, inwiefern?

Wenn ja, warum?

Wenn ja, gibt es bereits ausreichend Alternativen im LKW-Sektor?

Wenn nein bei 10, warum ist dennoch ein Verbot geplant?

YV VYVYY

Im Bereich der emissionsfreien LKW ist der Markt nicht so weit entwickelt wie bei den PKW.
Mit dem Fokus auf das Jahr 2040 muss aber natiirlich auch dieses Fahrzeugsegment sukzessi-
ve dekarbonisiert werden. Dazu forcieren wir einerseits die zunehmende Verlagerung des
Guterverkehrs von der StralRe auf die Schiene. Auf der anderen Seite wollen wir die Betriebe
durch glinstige Rahmenbedingungen motivieren, auf emissionsfreie Fahrzeuge umzusteigen.

Im Rahmen der E-Mobilitatsoffensive stellen wir gemeinsam mit der Fahrzeugwirtschaft be-
reits umfangreiche Férderungen fiir den Umstieg auf emissionsfreie LKW zur Verfligung. Die
Bandbreite reicht dabei von reinelektrischen LKW (iber Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellen-
/Wasserstoffantrieb bis hin zu Oberleitungssystemen.

N1 E-Nutzfahrzeuge werden mit bis zu € 12.500 pro Fahrzeug gefordert, N2 E-Nutzfahrzeuge
mit bis zu € 24.000 Euro pro Fahrzeug und N3 E-Nutzfahrzeuge mit bis zu € 60.000 pro Fahr-
zeug. Da bei E-LKW, E-Bussen und E-Flotten (inkl. Wasserstoff) die Fahrzeuge gemeinsam mit
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dem Auf- und Ausbau der Infrastruktur systemisch geplant werden miissen, wird hier noch ein
Systembonus fir den gleichzeitigen Aufbau der Ladeinfrastruktur gewahrt.

Weiters sind im Rahmen des europaischen Wiederaufbaufonds fir die Elektrifizierung von
Busflotten fir die nachsten Jahre rd. € 256 Mio., sowie € 50 Mio. fiir die Umstellung auf emis-
sionsfreie Nutzfahrzeuge (N1) und die dafiir nétige Infrastruktur vorgesehen.

Auch hier wollen wir mit einer ambitionierten ésterreichischen Position bei der Uberarbeitung
der CO,-Zielvorgaben fiir LKW-herstellende Unternehmen deutlich mehr Dynamik in dieses
Fahrzeugsegment bringen. Die Fahrzeugherstellenden Unternehmen haben bereits angekiin-
digt, beginnend mit dem heurigen Jahr in die Serienproduktion von Elektro-LKW zu gehen.
Erste GroRserienmodelle sind mit dem Jahr 2023/2024 zu erwarten. Nach den Ankiindigungen
der betreffenden Unternehmen, allen voran des Marktfithrers Daimler Trucks, wird die Seri-
enproduktion von Wasserstoff-LKWs nach 2025 aufgenommen werden.

Zu den Fragen 13 bis 17:

» Warum werden Fahrzeuge, die mit E-Fuels oder Wasserstoff betrieben werden, lhrer-
seits nicht geférdert?

» Inwiefern weisen E-Fahrzeuge eine bessere Klimabilanz als Fahrzeuge, die mit E-Fuels
oder Wasserstoff betrieben werden auf?

> Gibt es Ihrerseits Statistiken oder Berechnungen, wonach E-Fahrzeuge eine bessere
Klimabilanz als Fahrzeuge, die mit E-Fuels oder Wasserstoff betrieben werden?

» Wenn ja, um welche konkreten Studien oder Berechnungen handelt es sich hierbei?

» Wenn nein, auf welchen Statistiken oder Berechnungen fuf3t die Annahme, dass E-
Fahrzeuge eine bessere Klimabilanz aufweisen?

Mein Ressort fordert im Rahmen der , E-Mobilitatsoffensive” in Zusammenarbeit mit den Au-
tomobilimportierenden Unternehmen den Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge. Das umfasst
auch Brennstoffzellenfahrzeuge, die mit Wasserstoff zu 100% aus erneuerbaren Energien be-
trieben werden. Es ist daher fiir Fahrzeuge ohne schadliche Emissionen Technologieoffenheit
gewahrleistet.

Fir den Vergleich von Umwelteffekten von Fahrzeugen ist neben dem Fahrbetrieb auch die
Betrachtung der Fahrzeug- und Energieproduktion erforderlich. Diese wird regelmafig vom
Osterreichischen Umweltbundesamt im Auftrag des BMK mittels Okobilanzierung untersucht.
Die aktuelle Version der ,Okobilanz von Personenkraftwagen - Bewertung alternativer An-
triebskonzepte hinsichtlich CO;-Reduktionspotential und Energieeinsparung” wurde im April
dieses Jahres veroffentlicht. Demnach ergibt sich ein klarer Klimavorteil fiir batterieelektrische
PKW (BEV), vor allem, wenn fir die Energiebereitstellung Strom aus erneuerbaren Quellen
herangezogen wird: Im Vergleich zu einem rein fossil angetriebenen PKW verursachen BEV je
nach Fahrzeugsegment zwischen 67 % (Oberklasse) und 79 % (Kleinwagen) weniger THG-
Emissionen. Ahnlich gut schneiden Brennstoffzellenfahrzeuge mit Wasserstoff (FCEV) ab, al-
lerdings weisen diese Fahrzeuge eine wesentlich schlechtere Energieeffizienz als BEV auf.
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Abbildung 1:  Treibhausgasemissionen je Fahrzeugkilometer in der Kompaktklasse I,

THG-Emissionen je Fahrzeugkilometer
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E-Fuels kdnnen zwar klimaneutral aus erneuerbaren Energien eingesetzt werden, fiir die Her-
stellung der e-Fuels, mit 100 % Strom aus erneuerbaren Energiequellen und CO; aus der Um-
gebungsluft, ist der kumulierte Energieaufwand aber je nach Fahrzeugsegment um den Faktor
9 bis 12 hoher als bei rein elektrischen PKW. Der Anspruch hoher Effizienz im Umgang mit
erneuerbarer Energie wird aus unserer Sicht den breiten Einsatz von strombasierten fllissigen
synthetischen Kraftstoffen im Segment der PKW limitieren. Daher sollte der Einsatz von e-
Fuels auf jene Verkehrsmodi und Fahrzeugkategorien fokussiert werden, wo batterieelektri-
sche Antriebe oder brennstoffzellenbasierte Systeme in ihrem Einsatz beschrankt sind, z.B. im
Flugverkehr.

Siehe dazu die aktuelle Okobilanz des Umweltbundesamtes:
https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/alternative verkehrskonzepte/elektromobilitaet/

zahlen/oekobilanz.html
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Zu den Fragen 18 bis 20:
» Kann lhrerseits ausgeschlossen werden, dass die Herstellung der Akkus und der Betrieb
der E-Fahrzeuge keine nachhaltigen Schdden der Umwelt verursachen?
» Wenn ja, inwiefern?
» Wenn nein, warum nicht?

Die Okobilanz zu alternativen PKW weist einen klaren Klimavorteil von E-PKW im Vergleich zu
Benzin- und Dieselfahrzeugen auf. Dennoch muss auch bei dieser Antriebsart darauf geachtet
werden, die negativen Umweltauswirkungen so gering wie moglich zu halten.

Der Betrieb von E-Fahrzeugen verursacht deutlich weniger Treibhausgasemissionen und beno-
tigt weniger kumulierten Energieeinsatz, wenn Strom bzw. Wasserstoff zu 100% aus erneuer-
baren Energien eingesetzt wird. Aus diesem Grund ist die Inanspruchnahme von Forderungen
fir den Ankauf von emissionsfreien Fahrzeugen im Rahmen der E-Mobilitdtsoffensive des
BMK an den Nachweis gebunden, dass ausschlieBlich Strom bzw. Wasserstoff aus erneuerba-
ren Energien eingesetzt wird.

Die Europdische Kommission hat am 10. Dezember 2020 ihren Vorschlag fiir eine Modernisie-
rung der EU-Rechtsvorschriften fir Batterien vorgelegt mit dem Ziel, mehr Nachhaltigkeit Giber
den gesamten Lebenszyklus von Batterien zu etablieren. Neben verbindlichen Anforderungen
fur alle Batterien, die in der EU in Verkehr gebracht werden, sorgt der Vorschlag fiir eine Bat-
terienverordnung auch fir die Entwicklung einer nachhaltigeren und wettbewerbsfahigeren
EU-Batterieindustrie und forciert die verantwortungsvolle Ressourcenbeschaffung sowie die
Einfihrung eines Mindestgehalts an recyceltem Material (inkl. Kobalt, Nickel und Lithium) und
eines kleineren CO,-FulRabdrucks.

GemaR dem Vorschlag sollen daher Wirtschaftsakteur:innen, die eine Batterie (wiederauflad-
bare Industriebatterien und Traktionsbatterien mit internem Speicher mit einer Kapazitat von
mebhr als 2 kWh) auf dem EU-Markt in Verkehr bringen, hinsichtlich einer verantwortungsvol-
len Ressourcenbeschaffung verpflichtet werden, Vorkehrungen zur Erflllung einer risikoba-
sierten Sorgfaltspflicht in der Lieferkette (insb. flir Kobalt, Nickel und Lithium) zu treffen. Die
Einflhrung einer risikobasierten Strategie zur Erflllung der Sorgfaltspflicht in ihrer Lieferket-
tenstrategie soll auf international anerkannten Grundsatzen der Sorgfaltspflicht beruhen (wel-
che nicht nur den OECD-Leitfaden fiir die Erflllung der Sorgfaltspflicht zur Forderung verant-
wortungsvoller Lieferketten flir Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten umfassen) und
auf den spezifischen Kontext und die Umstande der einzelnen Wirtschaftsakteur:innen zuge-
schnitten sein. Zudem sollen die Vorkehrungen der Wirtschaftsakteur:innen zur Erfiillung der
Sorgfaltspflicht in der Lieferkette einer unabhingigen Uberpriifung durch eine notifizierte
Stelle unterzogen werden, deren Berichte den Marktiberwachungsbehérden der Mitglieds-
staaten auf Verlagen vorgelegt werden sollen.

Zu Frage 21:
» Wie hoch ist der Verkaufsanteil der E-Fahrzeuge aufgeteilt auf Firmen- und Privatkun-
den in Osterreich?

Nach Angaben der Statistik Austria lag der Anteil an privaten Fahrzeughalter:innen bei den
von Janner bis Juni 2021 neu zugelassenen Elektro-PKW bei 16,0% (2020: 22,4%; 2019: 21,4%),
84,0% entfielen demnach auf betriebliche Anschaffungen.
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Zu den Fragen 22 bis 24.
» Wird Ihr Plan, wonach die Neuzulassung von Verbrennerfahrzeugen ab 2030 verboten
werden soll, seitens lhres Koalitionspartners unterstiitzt?
» Wenn ja, in welcher Form?
» Wenn nein, warum nicht?

Die Bundesregierung hat sich im gemeinsamen Regierungsprogramm 2020-2024 eine klare
Zielsetzung gegeben: ,Ziel der Bundesregierung ist ein MalRnahmenbiindel, das dazu fiihrt,
dass ab dem fir die Erreichung der Pariser Klimaziele notwendigen Zeitpunkt nur mehr emis-
sionsfreie PKW, einspurige Fahrzeuge sowie leichte Nutzfahrzeuge auf Osterreichs StraRen
neu zugelassen werden.”

Zu Frage 25:
» Wie hoch ist die Férdersumme, die seit Anfang des Jahres 2021 bis zur Beantwortung

dieser Anfrage fiir den Ankauf von E-Autos bezahlt wurde?
Zum Stichtag 5. Juli 2021 wurden im Jahr 2021 insgesamt 24.710 Antrage fiir die Forderung

der E-Mobilitat bei der Abwicklungsstelle KPC eingebracht. Das zu diesem Zeitpunkt gebunde-
ne Budget betrug € 65,7 Mio..

Leonore Gewessler, BA

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Datum 2021-08-17T10:17:57+02:00

Seriennummer 1871969199

L s | | Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. .
MOBILITAT. INNOVATION UND Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
@“:”[NU"”“" Prifinformation Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
AMTSSIGNATUR Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at/
6von 6

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2021-08-17T10: 19: 19+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2021-08-17T10:17:57+0200
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2021-08-17T10:19:19+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




